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Mitglieder-Info Nr. 32/2009 

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Begutachtung von 
Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI (Begutachtungs-Richtlinien-BRi) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der GKV-Spitzenverband der Pflegekassen hat uns unter dem Datum vom 
26.02.2009 die überarbeiteten Begutachtungsrichtlinien mit der Möglichkeit der Stel-
lungnahme im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsverfahrens über-
sandt. Die erst jetzt vorliegende elektronische Fassung füge ich zu Ihrer Kenntnis 
bei. 

Die zu beteiligenden Verbände und Organisationen waren gebeten worden, bis zum 
20.03.2009 zur Entwurfsfassung Stellung zu nehmen. 

Aufgrund der erheblichen Arbeitsbelastung in der Geschäftsstelle der BAGüS war 
eine intensive Prüfung und Befassung mit diesen Richtlinien nicht möglich. Auch ha-
be ich aus rein zeitlichen Gründen kaum die Möglichkeit gesehen, die Mitglieder zu 
beteiligen und innerhalb der vorgegebenen Zeit eine unter den Mitgliedern abge-
stimmte Stellungnahme zu erarbeiten. 

Aus unseren Erfahrungen mit den letzten Beteiligungsverfahren kann man auch 
feststellen, dass die Chancen zur Veränderung der erarbeiteten Neufassung relativ 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg
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gering sind, sodass wir es aus diesem Grunde für vertretbar erachten, von einer 
Stellungnahme abzusehen. 
Hinsichtlich des weiteren Verfahrens habe ich vom GKV-Spitzenverband erfahren, 
dass die Auswertung der Stellungnahmen, entsprechende Gremienberatungen und 
das anschließende Genehmigungsverfahren des BMG sich bis mindestens Ende 
Juni 2009 hinzieht, sodass die geänderten Richtlinien frühestens zum 01.07.2009 in 
Kraft treten werden. 

Ich werde Sie wie üblich entsprechend informieren. 

Sollten Sie gleichwohl die dringende Notwendigkeit sehen, über den Entwurf zu be-
raten, müsste dieses kurzfristig in der Sitzung des FA III in der nächsten Woche un-
ter Verschiedenes erfolgen. Für diesen Fall bitte ich um einen entsprechenden Hin-
weis. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.:  
Bernd Finke 


